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DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft
Berlin

Wertpapierkennnummer: A0Z23G
ISIN: DE000A0Z23G6

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zur
ordentlichen Hauptversammlung 2014
der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft
(„Gesellschaft“)

in die Palisa.de, Palisadenstr. 48, 10243 Berlin,
am Donnerstag, den 26.06.2014, 10.00 Uhr ein.

Tagesordnung 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der  
 Gesellschaft und des vom Aufsichtsrat gebilligten  
 Konzernabschlusses, des zusammengefassten La- 
 geberichts und Konzernlageberichts für die Ge- 
 sellschaft und den Konzern, des Berichts des Auf- 
 sichtsrats und des erläuternden Berichtes des 
 Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und
	 5,	315	Abs.	4	Handelsgesetzbuch	(HGB)	jeweils	für	 
	 das	Geschäftsjahr	2013

Die zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgelegten Unterlagen 
können von der Einberufung der Hauptversammlung an auf 
der Internetseite der Gesellschaft unter www.deag.de -> In-
vestor Relations -> Hauptversammlung -> 2014 eingesehen 
werden. Gleiches gilt für den Vorschlag des Vorstands für die 
Verwendung des Bilanzgewinns. Die Unterlagen werden auch 
in der Hauptversammlung am 26.06.2014 zugänglich sein 
und mündlich erläutert werden. Ein Beschluss wird zu diesem 
Tagesordnungspunkt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen 
nicht gefasst, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufge-
stellten Jahres- und Konzernabschluss gemäß § 172 Aktien-
gesetz (AktG) bereits gebilligt hat und der Jahresabschluss 
damit festgestellt ist.
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2.	 Beschlussfassung	über	die	Verwendung	des	Bilanzge- 
	 winns	der	Gesellschaft	2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 
des Geschäftsjahres 2013 in Höhe von EUR 3.792.093,00   
wie folgt zu verwenden:

 Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,12 
 je dividendenberechtigter Stückaktie
 (bei 13.627.266 dividenden-
 berechtigten Aktien)                       EUR 1.635.271,92
 
 Vortrag auf neue Rechnung            EUR 2.156.821,08
 
 Bilanzgewinn             EUR 3.792.093,00

Bis zur Hauptversammlung kann sich die Anzahl der gehal-
tenen eigenen Aktien verändern. In diesem Fall werden Vor-
stand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung einen entspre-
chend angepassten Gewinnvorschlag unterbreiten, wobei die 
Höhe der Dividende je Stückaktie unverändert bleibt. Die Divi-
dende ist am 27.06.2014 zur Zahlung fällig. Da die Dividende 
für das Geschäftsjahr 2013 aus dem steuerlichen Einlagen-
konto im Sinne des § 27 Körperschaftssteuergesetzes (nicht 
in das Nennkapital geleistete Einlagen) geleistet wird, erfolgt 
die Auszahlung ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Soli- 
daritätszuschlag. Den Aktionären wird empfohlen, sich zur 
steuerlichen Behandlung der Dividende beraten zu lassen. 

3.  Beschlussfassung über die Entlastung des Vor- 
	 stands	für	das	Geschäftsjahr	2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäfts-
jahr 2013 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für das Ge-
schäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

4.  Beschlussfassung über die Entlastung des Auf- 
	 sichtsrats	für	das	Geschäftsjahr	2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 
2013 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Ge-
schäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Wahl eines Aufsichts 
 ratsmitglieds 

Die Besetzung des Aufsichtsrats hat sich aufgrund der Nieder-
legung des Aufsichtsratsamtes durch Frau Christine Novako-
vic zum 15.08.2013 verändert. Mit Beschluss vom 21.08.2013 
wurde Frau Martina Bruder vom Amtsgericht Charlottenburg 
auf Antrag der Gesellschaft anstelle von Frau Christine Nova-
kovic zur Aufsichtsrätin der Gesellschaft bestellt. Die Amtszeit 
der bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit Been-
digung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 beschließt. Der Auf-
sichtsrat schlägt der Hauptversammlung daher vor, 

 Frau Martina Bruder, wohnhaft in München und Ge- 
 schäftsführerin der FriendScout 24 GmbH mit Wirkung  
 ab Beendigung dieser Hauptversammlung und für die  
 Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die  
 über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäfts- 
 jahr 2016 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.

Frau Martina Bruder ist Mitglied in folgenden weiteren gesetz-
lich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und 
ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

 •  Aufsichtsratsmitglied bei der Interactive Media 
   CCSP GmbH

Ein Kurzlebenslauf von Frau Martina Bruder ist unter 
www.deag.de -> Investor Relations -> Hauptversammlung -> 
2014 einsehbar.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebun-
den. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1 AktG i. V. 
m. § 8 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei Mitglie-
dern zusammen.

6. Beschlussfassung über die Wahl des Abschluss- 
 prüfers und des Konzernabschlussprüfers für das  
	 Geschäftsjahr	2014

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO AG, Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer und zum Kon-
zernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 zu wählen.
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7. Beschlussfassung über Aufhebung und neue Er- 
 mächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder  
 Optionsschuldverschreibungen und über die Schaf- 
 fung eines bedingten Kapitals mit der Möglichkeit  
 des Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre  
	 sowie	entsprechende	Satzungsänderung	

Die dem Vorstand durch Beschluss der Hauptversammlung 
vom 08.07.2009 erteilte Ermächtigung zur Ausgabe von Wan-
del- und/oder Optionsrechten auf Aktien der DEAG Deutsche 
Entertainment Aktiengesellschaft (nachfolgend auch „DEAG“) 
ist auf fünf Jahre befristet und läuft zum 07.07.2014 aus. Um 
dem Vorstand Flexibilität bei der weiteren Unternehmens-
entwicklung zu verschaffen, soll eine neue Ermächtigung zur 
Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsrechten auf Aktien 
der Gesellschaft erteilt und ein entsprechendes bedingtes 
Kapital geschaffen werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:

1.	Aufhebung	der	Ermächtigung	vom	08.07.2009 

Die bisherige Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/
oder Optionsrechten vom 08.07.2009 wird mit Wirkung auf 
die Eintragung des Bedingten Kapitals 2014/I aufgehoben, 
soweit zum Zeitpunkt dieser Aufhebung noch nicht von ihr 
Gebrauch gemacht wurde.

2. Ermächtigung

a. Ermächtigungszeitraum, Nennbetrag, Laufzeit, Ermäch-
tigungszeitraum, Aktienzahl 

Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 25.06.2019 mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals Teilwandel-
schuldverschreibungen und/oder Teiloptionsschuldverschrei-
bungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 13.600.000,00 
(im Folgenden gemeinsam „Teilschuldverschreibungen“) mit 
oder ohne Laufzeitbegrenzung zu begeben. Den Inhabern der 
Teilschuldverschreibungen können Wandlungs- oder Options-
rechte zum Bezug von bis zu 6.800.000 auf den Inhaber lau-
tende Stückaktien der DEAG, entsprechend einem anteiligen 
Betrag am Grundkapital in Höhe von EUR 6.800.000,00 nach 
näherer Maßgabe der Wandelanleihe- oder Optionsbedingun-
gen eingeräumt werden. Die Ermächtigung kann in Teilbe- 
trägen ausgenutzt werden.

Die Teilschuldverschreibungen können ausschließlich in Euro 
begeben werden. Die Anleiheemissionen werden in jeweils 
unter sich gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Teil-
schuldverschreibungen eingeteilt. 

b.	Wandlungsrecht,	Wandlungspflicht

Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen 
erhalten die Inhaber der Teilschuldverschreibungen das 
Recht, ihre Teilschuldverschreibungen nach näherer Maßga-
be der festzusetzenden Wandelschuldverschreibungsbedin-
gungen in auf den Inhaber lautende Stückaktien der DEAG 
umzutauschen. Der anteilige Betrag am Grundkapital der 
bei Wandlung auszugebenden Aktien darf den Nennbetrag 
der Wandelschuldverschreibung nicht übersteigen. Das Um-
tauschverhältnis ergibt sich aus der Division des Nominalbe-
trages einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetz-
ten Wandlungspreis für eine neue, auf den Inhaber lautende 
Stückaktie der DEAG. Das Umtauschverhältnis kann sich 
auch durch Division des unter dem Nominalbetrag liegenden 
Ausgabebetrages einer Teilschuldverschreibung durch den 
festgesetzten Wandlungspreis für eine neue, auf den Inha-
ber lautende Stückaktie der DEAG ergeben. Es kann auf ein 
Wandlungsverhältnis mit voller Zahl abgerundet sowie gege-
benenfalls eine in bar zu leistende Zuzahlung festgesetzt wer-
den. Ferner kann vorgesehen werden, dass Spitzen zusam-
mengelegt oder in Geld ausgeglichen werden. Des Weiteren 
können die Wandelschuldverschreibungsbedingungen auch 
eine Wandlungspflicht des Inhabers zum Ende der Laufzeit 
oder gegebenenfalls auch zu einem früheren Zeitpunkt be-
gründen.

c. Optionsrecht

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen 
werden jeder Teilschuldverschreibung ein oder mehrere  
Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber berechtigen, nach 
Maßgabe der Optionsbedingungen auf den Inhaber lautende 
Stückaktien der DEAG zu beziehen. Der anteilige Betrag am 
Grundkapital der je Teilschuldverschreibung zu beziehenden 
Aktien darf den Nennbetrag der Optionsschuldverschreibung 
nicht übersteigen.
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d.	Wandlungs-/Optionspreis,	Verwässerungsschutz	

Der Wandlungs- bzw. Optionspreis für eine auf den Inhaber 
lautende Stückaktie der DEAG wird in Euro festgelegt. Er hat 
entweder mindestens 80% des ungewichteten Durchschnitts-
kurses der Schlusspreise der Aktien der DEAG an den zwan-
zig Kalendertagen vor dem Tag der Beschlussfassung über 
die Begebung der Emission zu entsprechen oder mindestens 
80% des ungewichteten Durchschnittskurses der Aktien der 
DEAG während der Bezugsfrist, mit Ausnahme der letzten 
vier Kalendertage vor Ablauf der Bezugsfrist. Für die Berech-
nung des ungewichteten Durchschnittskurses ist der XETRA-
Schlusskurs der Aktien der DEAG an der Frankfurter Wert-
papierbörse maßgeblich (oder der in einem an die Stelle des 
XETRA-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nach-
folgesystem ermittelte Schlusskurs). § 9 Abs. 1 AktG bleibt 
unberührt.

Der Wandlungs- oder Optionspreis kann unbeschadet von 
§ 9 Absatz 1 des Aktiengesetzes aufgrund einer Verwässe-
rungsschutzklausel nach näherer Bestimmung der Wandel-
anleihe- oder Optionsbedingungen wertwahrend ermäßigt 
werden, wenn die Gesellschaft während der Wandlungs- 
oder Optionsfrist unter Einräumung eines ausschließlichen 
Bezugsrechts an ihre Aktionäre das Grundkapital erhöht oder 
weitere Teilschuldverschreibungen begibt und den Inhabern 
schon bestehender Wandlungs- oder Optionsrechte hierbei 
kein Bezugsrecht einräumt, wie es ihnen nach Ausübung des 
Wandlungs- oder Optionsrechts oder der Erfüllung der Wand-
lungspflicht zustehen würde. 

Die Wandelanleihe- oder Optionsbedingungen können auch 
für andere Maßnahmen der Gesellschaft, die zu einer Verwäs-
serung des Werts der Wandlungs- oder Optionsrechte führen 
können, eine wertwahrende Anpassung des Wandlungs- oder 
Optionspreises vorsehen. 

Die Ermäßigung des Wandlungs- oder Optionspreises kann 
auch durch eine Barzahlung der Gesellschaft sowie durch 
eine Erhöhung der bei Wandlung oder Optionsausübung zu 
gewährenden Anzahl von neuen Aktien bewirkt werden. 

e.	Bezugsrechtsgewährung,	Bezugsrechtsausschluss

Bei der Ausgabe von Teilschuldverschreibungen ist den Aktio-
nären grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die neuen Teilschuld-
verschreibungen einzuräumen. Die Teilschuldverschreibungen 
sollen dann grundsätzlich von mindestens einem Kreditinstitut 
oder mindestens einem nach § 53 Absatz 1 Satz 1 oder § 53b 
Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 7 des Gesetzes über das Kredit-
wesen tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernom-
men werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. 

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre bei der Ausgabe 
von Teilschuldverschreibungen auszuschließen,

 (1)   um etwaige Spitzen zu verwerten,

 (2)  soweit es zum Verwässerungsschutz erforderlich ist,  
   um Inhabern von Wandlungs- oder Optionsrechten, 
   die von der DEAG ausgegeben wurden oder werden,
    ein Bezugsrecht auf neue Teilschuldverschrei- 
   bungen in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen 
   nach Ausübung der Wandlungs- oder Options- 
   rechte oder nach Erfüllung der Wandlungspflichten  
   zustünde, oder

 (3)  soweit die aufgrund der Wandlungs- oder Options- 
  0  rechte auszugebenden neuen Aktien insgesamt 10%  
  0  des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar 
   0  weder zum Zeitpunkt des Wirksam werdens noch 
  0  zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. 
  0  Auf diese Begrenzung auf 10% des Grundkapital 
  0  sind anzurechnen:

•  Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächti- 
  gung gemäß oder in sinngemäßer Anwendung    
  von § 186 Absatz 3 Satz 4 des Aktiengesetzes 
    unter    Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
    aus gegeben werden, und

• Aktien, die zur Bedienung von Schuldverschrei- 
   bungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten auf- 
  grund anderer Ermächtigungen ausgegeben wer- 
   den oder auszugeben sind, sofern und soweit die  
   Schuldverschreibungen während der Laufzeit die- 
   ser Ermächtigung in sinngemäßer Anwendung von  
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   § 186 Absatz 3 Satz 4 des Aktiengesetzes unter  
   Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre aus- 
    gegeben werden.

 Der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß  
 dieser Nr. (3) ist ferner nur dann zulässig, wenn der  
 Ausgabepreis der Teilschuldverschreibungen deren  
 nach anerkannten finanzmathematischen Methoden  
  ermittelten theoretischen Marktwert nicht wesentlich un- 
 terschreitet. 

f.	Ermächtigung	 zur	Festlegung	der	weiteren	Anleihebe-
dingungen

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung 
der Teilschuldverschreibungen, insbesondere den Zinssatz, 
den Ausgabekurs, Wandlungs- und Optionspreis, Wandlungs- 
und Optionszeitraum, Stückelung und die Laufzeit festzuset-
zen.

3.	Bedingtes	Kapital	2014/I

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu 
EUR 6.800.000,00 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis 
zu 6.800.000 neuen Aktien mit Gewinnberechtigung ab dem 
Beginn des Geschäftsjahres, in dem die Ausgabe erfolgt 
(Bedingtes Kapital 2014/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient 
der Sicherung von Wandlungs- oder Optionsrechten (bzw. 
Wandlungspflichten) auf bis zum 25.06.2019 zu begebende 
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen der DEAG. 
Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur im Falle der Begebung 
von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Options-
rechten und nur insoweit durchzuführen, wie die Inhaber der 
Wandelschuldverschreibungen oder die Inhaber der Options-
scheine von ihrem Wandlungs- oder Optionsrecht Gebrauch 
machen bzw. ihre Wandlungspflicht erfüllen.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten 
Kapitalerhöhung festzulegen.

4. Satzungsänderung

Aufgrund der vorstehenden Beschlüsse wird § 4 Abs. 3 der 
Satzung aufgehoben und wie folgt neu gefasst: 

„(3) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 6.800.000,00 be-
dingt erhöht (Bedingtes KapitaI 2014/I). Die bedingte Kapital- 
erhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von 
Options- oder Wandlungsrechten, die aufgrund der Ermächti-
gung des Vorstands vom 26.06.2014 den von der Gesellschaft 
bis zum 25.06.2019 begebenen Wandel- und/oder Options-
schuldverschreibungen beigefügt werden, von ihrem Wand-
lungs- oder Optionsrecht Gebrauch machen oder zur Wand-
lung verpflichtete Inhaber der von der Gesellschaft aufgrund 
des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 
26.06.2014 bis zum 25.06.2019 auszugebenden Wandel-
schuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen. 
Die neuen Aktien nehmen jeweils von Beginn des Geschäfts-
jahres an, in dem sie durch Ausübung von Wandlungs- oder 
Optionsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten 
entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 
Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung des § 4 der Sat-
zung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des bedingten 
Kapitals anzupassen.“

5. Handelsregisteranmeldung

Der Vorstand wird angewiesen, diesen Beschluss so zur Ein-
tragung im Handelsregister anzumelden, dass sichergestellt 
ist, dass die Aufhebung des bisherigen Bedingten Kapitals 
nach § 4 Abs. 3 der Satzung nicht wirksam wird, ohne dass an 
dessen Stelle das Bedingte Kapital 2014/I tritt.

8. Beschlussfassung über die Aufhebung des Geneh- 
	 migten	 Kapitals	 2009	 und	 die	 Ermächtigung	 zur	 
 Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Ge- 
	 nehmigtes	 Kapital	 2014/I)	 mit	 der	 Möglichkeit	 des	 
 Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre so 
	 wie	entsprechende	Anpassung	der	Satzung

Die dem Vorstand durch Beschluss der Hauptversammlung 
vom 28.06.2011 erteilte Ermächtigung für ein genehmigtes 
Kapital in Höhe von EUR 6.194.491,00 wurde durch die am 
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28.06.2013 im Handelsregister eingetragene Kapitalerhöhung 
in Höhe von EUR 1.238.898,00 teilweise ausgenutzt. Die 
danach noch bestehende Ermächtigung in Höhe von EUR 
4.955.593,00 wird voraussichtlich bis zum Tag der Hauptver-
sammlung teilweise weiter ausgenutzt worden sein. Der Vor-
stand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 08.05.2014 
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 
EUR 2.725.453,00 zu erhöhen. Die Feststellung des endgül-
tigen Umfangs der Kapitalerhöhung und die Eintragung der 
Kapitalerhöhung im Handelsregister wird voraussichtlich Ende 
Mai erfolgen. Die zum 27.06.2016 auslaufende Ermächtigung 
wird somit zum Zeitpunkt der Hauptversammlung entspre-
chend der Höhe der Kapitalerhöhung weiter reduziert sein. 
Um dem Vorstand größtmögliche Flexibilität bei der weiteren 
Unternehmensentwicklung zu verschaffen, soll ein neues ge-
nehmigtes Kapital im gesetzlich zulässigen Höchstumfang 
geschaffen werden, das sowohl gegen Bar- als auch gegen 
Sacheinlagen ausgenutzt werden kann.

Sollte die am 08.05.2014 beschlossene Kapitalerhöhung 
zum Zeitpunkt der Hauptversammlung in vollem Umfang ge-
zeichnet und durchgeführt worden sein, so soll der Umfang 
des neuen genehmigten Kapitals die Hälfte des dann gültigen 
Grundkapitals betragen. In diesem Fall werden Vorstand und 
Aufsichtsrat auf der Hauptversammlung den Aktionären den 
Beschlussvorschlag unter Variante A zur Beschlussfassung 
vorschlagen. 

Sollte die am 08.05.2014 beschlossene Kapitalerhöhung zum 
Zeitpunkt der Hauptversammlung dagegen nicht in vollem 
Umfang gezeichnet und durchgeführt worden sein, so soll der 
Umfang des neuen genehmigten Kapitals die Hälfte des zum 
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung gültigen 
Grundkapitals betragen. In diesem Fall werden Vorstand und 
Aufsichtsrat auf der Hauptversammlung den Aktionären den 
Beschlussvorschlag Variante B zur Beschlussfassung vor-
schlagen.

Variante A

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Folgendes zu be-
schließen:

(1) Das bisherige Genehmigte Kapital 2009 gemäß § 4 
Abs. 4 der Satzung wird mit Wirkung auf die Eintragung des 
Genehmigten Kapitals 2014/I aufgehoben, soweit zum Zeit-
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punkt dieser Aufhebung noch nicht von ihm Gebrauch ge-
macht wurde.

(2) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 25.06.2019 einma-
lig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 8.176.667,00 
durch Ausgabe von neuen Stückaktien gegen Bar- und/oder 
Sacheinlagen zu erhöhen. Den Aktionären ist grundsätzlich 
ein Bezugsrecht einzuräumen. Das Bezugsrecht kann den 
Aktionären auch mittelbar gewährt werden gemäß § 186 Abs. 
5 AktG. Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden 
Fällen auszuschließen:

 a)  zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;
 b)  um Aktien als Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer  
  0  der Gesellschaft auszugeben;
 c)  zur Gewinnung von Sacheinlagen, insbesondere in  
  0  Form von Unternehmen und Unternehmensteilen  
  0  oder sonstigen Vermögensgegenständen;
 d)  bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der  
   Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis  
   der bereits börsennotierten Aktien im Zeitpunkt der  
   Festlegung des Ausgabebetrags nicht wesentlich  
   unterschreitet und die unter Ausschluss des Bezugs- 
   rechts gemäß §§ 203 Abs. 1 und 2,  186 Abs. 3 Satz 4  
   AktG ausgegebenen Aktien zum Zeitpunkt des Wirk- 
   samwerdens der Ermächtigung oder – falls dieser  
   Wert geringer ist – zum Zeitpunkt der Ausnutzung der  
   Ermächtigung insgesamt 10% des Grundkapitals  
   nicht übersteigen. Auf die Höchstgrenze sind Aktien  
   anzurechnen, die zur Bedienung von Options- oder  
   Wandelschuldverschreibungen ausgegeben wurden  
   oder auszugeben sind, sofern die Schuldverschrei- 
   bungen in entsprechender Anwendung des § 186  
   Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugs- 
   rechts ausgegeben wurden, sowie eigene Aktien,  
   die aufgrund einer Ermächtigung gemäß § 71  Abs. 1 
   Nr. 8 AktG erworben und unter Ausschluss des Be-  
   zugsrechts der Aktionäre gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4  
   AktG veräußert wurden;
 e)  soweit es erforderlich ist, um Inhabern von Wandel-  
   und/oder Optionsschuldverschreibungen, die von der  
   Gesellschaft ausgegeben wurden, ein Bezugs- 
   recht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren,  
   wie es ihnen nach Ausübung ihres Wandlungs- bzw.  
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   Optionsrechts bzw. nach Erfüllung von Wandlungs- 
   pflichten zustehen würde.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats die näheren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer 
Durchführung, insbesondere den Inhalt der Aktienrechte und 
die Bedingungen der Aktienausgabe festzusetzen. Der Vor-
stand wird ermächtigt, die Gewinnbeteiligung abweichend von 
§ 60 Abs. 2 AktG zu regeln. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, 
den Wortlaut der Satzung entsprechend der Ausnutzung des 
genehmigten Kapitals zu ändern.

(3) § 4 Abs. 4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats das Grundkapital bis zum 25.06.2019 einmalig oder mehr-
mals um bis zu insgesamt EUR 8.176.667,00 durch Ausgabe 
von neuen Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu 
erhöhen. Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht 
einzuräumen. Das Bezugsrecht kann den Aktionären auch 
mittelbar gewährt werden gemäß § 186 Abs. 5 AktG. Der Vor-
stand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszu-
schließen:

 a)  zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;
 b)  um Aktien als Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer  
  0  der Gesellschaft auszugeben;
 c)  zur Gewinnung von Sacheinlagen, insbesondere in  
  0  Form von Unternehmen und Unternehmensteilen  
  0  oder sonstigen Vermögensgegenständen;
 d)  bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der  
  0  Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis  
  0  der bereits börsennotierten Aktien im Zeitpunkt der  
  0  Festlegung des Ausgabebetrags nicht wesentlich  
  0  unterschreitet und die unter Ausschluss des Bezugs- 
  0  rechts gemäß §§ 203 Abs. 1 und 2,  186 Abs. 3 Satz 4  
  0  AktG ausgegebenen Aktien zum Zeitpunkt des Wirk- 
  0  samwerdens der Ermächtigung oder – falls dieser  
  0  Wert geringer ist – zum Zeitpunkt der Ausnutzung der  
  0  Ermächtigung insgesamt 10% des Grundkapitals  
  0  nicht übersteigen. Auf die Höchstgrenze sind Aktien  
  0  anzurechnen, die zur Bedienung von Options- oder  
  0  Wandelschuldverschreibungen ausgegeben wurden  
  0  oder auszugeben sind, sofern die Schuldverschrei- 
  0  bungen in entsprechender Anwendung des § 186  
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  0  Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugs- 
  0  rechts ausgegeben wurden, sowie eigene Aktien, die  
  0  aufgrund einer Ermächtigung gemäß § 71 Abs.1 
  0  Nr. 8 AktG erworben und unter Ausschluss des Be- 
  0  rechts der Aktionäre gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG  
  0  veräußert wurden;
 e)  soweit es erforderlich ist, um Inhabern von Wandel-  
  0  und/oder Optionsschuldverschreibungen, die von der  
  0  Gesellschaft ausgegeben wurden, ein Bezugsrecht  
  0  auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie  
  0  es ihnen nach Ausübung ihres Wandlungs- bzw. 
  0  Optionsrechts bzw. nach Erfüllung von Wandlungs- 
  0  pflichten zustehen würde.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats die näheren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer 
Durchführung, insbesondere den Inhalt der Aktienrechte und 
die Bedingungen der Aktienausgabe festzusetzen. Der Vor-
stand ist ermächtigt, die Gewinnbeteiligung abweichend von 
§ 60 Abs. 2 AktG zu regeln. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, 
den Wortlaut der Satzung entsprechend der Ausnutzung des 
genehmigten Kapitals zu ändern.“

(4) Der Vorstand wird angewiesen, diesen Beschluss so 
zur Eintragung im Handelsregister anzumelden, dass sicher-
gestellt ist, dass die Aufhebung des bisherigen Genehmigten 
Kapitals 2009 nicht wirksam wird, ohne dass an dessen Stelle 
das Genehmigte Kapital 2014/I tritt.
 
Variante B

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Folgendes zu be-
schließen:

(1) Das bisherige Genehmigte Kapital 2009 gemäß § 4 
Abs. 4 der Satzung wird mit Wirkung auf die Eintragung des 
Genehmigten Kapitals 2014/I aufgehoben, soweit zum Zeit-
punkt dieser Aufhebung noch nicht von ihm Gebrauch ge-
macht wurde.

(2) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 25.06.2019 einmalig 
oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 6.813.940,00 durch 
Ausgabe von neuen Stückaktien gegen Bar- und/oder Sach-
einlagen zu erhöhen. Den Aktionären ist grundsätzlich ein 
Bezugsrecht einzuräumen. Das Bezugsrecht kann den Aktio- 
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nären auch mittelbar gewährt werden gemäß § 186 Abs. 5 
AktG. Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden 
Fällen auszuschließen:

 a)  zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;
 b)  um Aktien als Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer  
  0  der Gesellschaft auszugeben;
 c)  zur Gewinnung von Sacheinlagen, insbesondere in 
    Form von Unternehmen und Unternehmensteilen  
   oder sonstigen Vermögensgegenständen;
 d)  bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der  
   Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis  
   der bereits börsennotierten Aktien im Zeitpunkt der  
   Festlegung des Ausgabebetrags nicht wesentlich  
   unterschreitet und die unter Ausschluss des Bezugs- 
   rechts gemäß §§ 203 Abs. 1 und 2,  186 Abs. 3 Satz 4  
   AktG ausgegebenen Aktien zum Zeitpunkt des Wirk- 
   samwerdens der Ermächtigung oder – falls dieser  
   Wert geringer ist – zum Zeitpunkt der Ausnutzung der  
   Ermächtigung insgesamt 10% des Grundkapitals  
   nicht übersteigen. Auf die Höchstgrenze sind Aktien  
   anzurechnen, die zur Bedienung von Options- oder  
   Wandelschuldverschreibungen ausgegeben wurden  
   oder auszugeben sind, sofern die Schuldverschrei- 
   bungen in entsprechender Anwendung des § 186  
   Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugs- 
   rechts ausgegeben wurden, sowie eigene Aktien, die  
   aufgrund einer Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 
   Nr. 8 AktG erworben und unter Ausschluss des 
   Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 186 Abs. 3 
   Satz 4 AktG veräußert wurden;
 e)  soweit es erforderlich ist, um Inhabern von Wandel-  
   und/oder Optionsschuldverschreibungen, die von  
   der Gesellschaft ausgegeben wurden, ein Bezugs- 
   recht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren,  
   wie es ihnen nach Ausübung ihres Wandlungs- bzw.  
   Optionsrechts bzw. nach Erfüllung von Wandlungs- 
   pflichten zustehen würde.
 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats die näheren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer 
Durchführung, insbesondere den Inhalt der Aktienrechte und 
die Bedingungen der Aktienausgabe festzusetzen. Der Vor-
stand wird ermächtigt, die Gewinnbeteiligung abweichend von 
§ 60 Abs. 2 AktG zu regeln. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, 
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den Wortlaut der Satzung entsprechend der Ausnutzung des 
genehmigten Kapitals zu ändern.

(3) § 4 Abs. 4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats das Grundkapital bis zum 25.06.2019 einmalig oder mehr-
mals um bis zu insgesamt EUR 6.813.940,00 durch Ausgabe 
von neuen Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu 
erhöhen. Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht 
einzuräumen. Das Bezugsrecht kann den Aktionären auch 
mittelbar gewährt werden gemäß § 186 Abs. 5 AktG. Der Vor-
stand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszu-
schließen:

 a)  zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;
 b)  um Aktien als Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer 
   der Gesellschaft auszugeben;
 c)  zur Gewinnung von Sacheinlagen, insbesondere in  
   Form von Unternehmen
 d)  bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der  
   Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsen- 
   preis der bereits börsennotierten Aktien im Zeitpunkt  
   der Festlegung des Ausgabebetrags nicht wesent- 
   lich unterschreitet und die unter Ausschluss des Be- 
   zugsrechts gemäß §§ 203 Abs. 1 und 2,  186 Abs. 3  
   Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien zum Zeitpunkt des  
   Wirksamwerdens der Ermächtigung oder – falls  
   dieser Wert geringer ist – zum Zeitpunkt der Ausnut- 
   zung der Ermächtigung insgesamt 10% des Grund- 
   kapitals nicht übersteigen. Auf die Höchstgrenze sind  
   Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Options-  
   oder Wandelschuldverschreibungen ausgegeben  
   wurden oder auszugeben sind, sofern die Schuldver- 
   schreibungen in entsprechender Anwendung des 
   § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Be- 
   zugsrechts ausgegeben wurden, sowie eigene 
   Aktien, die aufgrund einer Ermächtigung gemäß § 71  
   Abs. 1 Nr. 8 AktG erworben und unter Ausschluss  
   des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 186 Abs. 3  
   Satz 4 AktG veräußert wurden;
 e)  soweit es erforderlich ist, um Inhabern von Wandel-  
   und/oder Optionsschuldverschreibungen, die von  
   der Gesellschaft ausgegeben wurden, ein Bezugs- 
   recht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren,  
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   wie es ihnen nach Ausübung ihres Wandlungs- bzw.  
   Optionsrechts bzw. nach Erfüllung von Wandlungs- 
   pflichten zustehen würde.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats die näheren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer 
Durchführung, insbesondere den Inhalt der Aktienrechte und 
die Bedingungen der Aktienausgabe festzusetzen. Der Vor-
stand ist ermächtigt, die Gewinnbeteiligung abweichend von 
§ 60 Abs. 2 AktG zu regeln. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, 
den Wortlaut der Satzung entsprechend der Ausnutzung des 
genehmigten Kapitals zu ändern.“

(4) Der Vorstand wird angewiesen, diesen Beschluss so 
zur Eintragung im Handelsregister anzumelden, dass sicher-
gestellt ist, dass die Aufhebung des bisherigen Genehmigten 
Kapitals 2009 nicht wirksam wird, ohne dass an dessen Stelle 
das Genehmigte Kapital 2014/I tritt.

9. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Ab- 
  schluss von Vereinbarungen zur Änderung von be- 
 	stehenden	Beherrschungs-	und	Gewinnabführungs- 
 verträgen mit Tochtergesellschaften

Zwischen der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesell-
schaft als herrschender Gesellschaft und Tochtergesellschaf-
ten in der Rechtsform einer GmbH, an denen die DEAG 
Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft als alleinige Ge-
sellschafterin beteiligt ist, bestehen folgende Beherrschungs- 
und Gewinnabführungsverträge:

 (1)  Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag   
   vom 26.08.1998 zwischen der DEAG Deutsche 
   Entertainment Aktiengesellschaft und der Concert  
   Concept Veranstaltungs-GmbH Berlin, 
 (2)  Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom  
   19.11.2002 zwischen der DEAG Deutsche 
   Entertainment Aktiengesellschaft und der DEAG  
   Concerts GmbH (vormals Millennium Entertainment  
   GmbH), 
 (3)  Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom  
   17.05.2011 zwischen der DEAG Deutsche 
   Entertainment AG und der DEAG Music GmbH.

Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft und 
die als Vertragspartei an den unter (1) bis (3) genannten Be-

16

herrschungs- und Gewinnabführungsverträgen beteiligten 
Tochtergesellschaften (auch „Organgesellschaften“ genannt) 
beabsichtigen, Änderungsvereinbarungen zu den in den ge-
nannten Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen 
getroffenen Regelungen zur Verlustübernahme abzuschlie-
ßen. Diese werden durch das am 26.02.2013 in Kraft getre-
tene Gesetz zur Änderung und Vereinfachung der Unterneh-
mensbesteuerung und des steuerlichen Reisekostenrechts 
erforderlich. Danach müssen Gewinnabführungsverträge mit 
einer GmbH als Organgesellschaft als Voraussetzung für 
die körperschaftsteuerliche Organschaft künftig hinsichtlich 
der Verpflichtung zur Verlustübernahme einen sogenannten 
dynamischen Verweis auf § 302 AktG in seiner jeweils gültigen 
Fassung enthalten. Weitere Änderungen der unter (1) bis (3) 
genannten Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge 
sehen die Änderungsvereinbarungen nicht vor.

Die Änderungsvereinbarungen sollen jeweils folgenden we-
sentlichen Inhalt haben:

 •  Die Regelung zur Verlustübernahme wird dahinge- 
   hend geändert, dass die Vorschriften des 
   § 302 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung ent- 
   sprechend gelten.

 •  Im Übrigen bleiben die Regelungen der Beherr- 
   schungs- und Gewinnabführungsverträge unverän- 
   dert. Die Änderung der Regelung zur Verlustüber- 
   nahme steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung  
   der Hauptversammlung der DEAG Deutsche 
   Entertainment Aktiengesellschaft und der Gesell- 
   schafterversammlung der jeweils anderen Vertrags- 
   partei und wird im Zeitpunkt der Eintragung der Än- 
   derung im Handelsregister der jeweiligen Tochterge- 
   sellschaft wirksam. 

Der Vorstand der DEAG Deutsche Entertainment Aktienge-
sellschaft und die Geschäftsführungen der als Vertragspartei 
an den Vereinbarungen zur Änderung der unter (1) bis (3) 
genannten Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge 
beteiligten Tochtergesellschaften haben jeweils einen gemein-
samen Bericht gemäß §§ 293 a, 295 Abs. 1 Satz 2 AktG zur 
Änderungsvereinbarung zum jeweiligen Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrag erstattet. Die gemeinsamen Berich-
te sind zusammen mit den weiteren zu veröffentlichenden Un-
terlagen gemäß §§ 293 f Abs. 1, 295 Abs. 1 Satz 2 AktG vom 
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Tag der Einberufung zur Hauptversammlung an im Internet un-
ter www.deag.de -> Investor Relations -> Hauptversammlung 
-> 2014 sowie zur Einsichtnahme in den Geschäftsräumen der 
DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft, Potsdamer 
Straße 58, 10785 Berlin zugänglich. Sie werden auch in der 
Hauptversammlung zugänglich gemacht.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Abschluss der 
Änderungsvereinbarungen zu den Beherrschungs- und Ge-
winnabführungsverträgen mit der 

 (1)  Concert Concept Veranstaltungs-GmbH Berlin,
 (2)  DEAG Concerts GmbH (vormals Millennium Enter- 
   tainment GmbH),
 (3)  DEAG Music GmbH,

zuzustimmen.

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß 
§§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Punkt 7 der 
Tagesordnung:

Der schriftliche Bericht des Vorstands gemäß § 221 Abs. 
4 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre im Zu-
sammenhang mit der Beschlussfassung zu Tagesordnungs-
punkt 7 ist in dieser Einladung vollständig abgedruckt sowie 
auf der Internetseite der Gesellschaft von der Einberufung an 
zugänglich. Er liegt von der Einberufung der Hauptversamm-
lung an ebenfalls in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, 
Potsdamer Str. 58, 10785 Berlin, und während der gesamten 
Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionäre 
aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär kostenfrei eine Ab-
schrift der Berichte zugesandt. 

Der Beschlussvorschlag sieht eine Ermächtigung zum Aus-
schluss dieses bei Ausgabe von Teilschuldverschreibungen 
grundsätzlich bestehenden Bezugsrechts für bestimmte, im 
Beschlussvorschlag im Einzelnen benannte Zwecke gemäß 
den hierfür maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften vor. Aus 
Sicht des Vorstands und des Aufsichtsrats ist diese Ermäch-
tigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre unter 
Abwägung aller Umstände aus den nachfolgend erläuterten 
Gründen sachlich gerechtfertigt und gegenüber den Aktionä-
ren angemessen. 
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Die vorgesehene Ermächtigung zum Ausschluss des Be-
zugsrechts für die Verwertung von Spitzen ermöglicht es, ein 
praktikables Bezugsverhältnis darzustellen. Andernfalls wäre 
insbesondere bei der Emission von Teilschuldverschreibungen 
mit runden Beträgen die Abwicklung der Kapitalmaßnahme 
erschwert. Spitzen entstehen, wenn infolge des Bezugsver-
hältnisses und des Betrags einer Emission nicht alle neuen 
Teilschuldverschreibungen gleichmäßig an die Aktionäre aus-
gegeben werden können. Die Kosten eines Bezugsrechtshan-
dels für Spitzen stehen in keinem Verhältnis zum Vorteil für 
die Aktionäre. Die durch den Bezugsrechtsausschluss für freie 
Spitzen entstandenen bezugsrechtsfreien Teilschuldverschrei-
bungen werden durch Verkauf über die Börse (wenn möglich) 
oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft ver-
wertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist aufgrund der 
Beschränkung auf Spitzen gering. 

Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss zugunsten 
der Inhaber von Wandlungs- oder Optionsrechten dient dem 
Zweck, den Options- oder Wandlungspreis für die bereits aus-
gegebenen Options- oder Wandlungsrechte nicht ermäßigen 
oder eine bare Zuzahlung leisten zu müssen. Stattdessen soll 
den Inhabern solcher Rechte ein Bezugsrecht auf die neuen 
Schuldverschreibungen in dem Umfang gewährt werden kön-
nen, wie es ihnen nach Ausübung ihrer Rechte zustünde, um 
ihren Verwässerungsschutz sicherzustellen. 

Des Weiteren sollen Vorstand und Aufsichtsrat zur Ausgabe 
von Teilschuldverschreibungen unter Ausschluss des Be-
zugsrechts der Aktionäre ermächtigt werden, soweit die auf-
grund der Wandlungs- oder Optionsrechte auszugebenden 
neuen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals der Gesell-
schaft nicht übersteigen, und zwar weder zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens noch zum Zeitpunkt der Ausübung dieser 
Ermächtigung. Dadurch kann die Gesellschaft kurzfristig 
günstige Börsensituationen ausnutzen und durch eine markt-
nahe Festsetzung der Konditionen bestmögliche Bedingun-
gen für die Ausstattung der Schuldverschreibung erreichen. 

Bei einer Wahrung des Bezugsrechts ist dies nicht möglich, 
weil die Länge der Bezugsfrist die Möglichkeit einschränkt, 
kurzfristig auf Marktverhältnisse zu reagieren. Die Unsicher-
heit über die Ausübung der Bezugsrechte kann außerdem 
eine erfolgreiche Platzierung der Teilschuldverschreibungen 
bei Dritten beeinträchtigen. Außerdem verschafft der Bezugs-
rechtsausschluss der Gesellschaft die Möglichkeit, ihre Aktio-
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närsbasis unter Einbeziehung internationaler Investoren wei-
ter zu verbreitern. 

Gesetzliche Grundlage für den Ausschluss des Bezugsrechts 
sind die §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 3 Satz 4 des Aktienge-
setzes. Diese Normen bezwecken, dem Verwässerungsschutz 
des Aktionärs im Hinblick auf seinen Aktienbesitz Rechnung 
zu tragen. Ob ein solcher Verwässerungseffekt eintritt, ist er-
rechenbar. Unter Heranziehung des Black/Scholes-Modells 
oder anderer anerkannter finanzmathematischer Methoden 
lässt sich der hypothetische Börsenpreis der Anleihe ermitteln, 
womit dann durch Vergleich mit dem Ausgabepreis auch ein 
etwaiger Verwässerungseffekt feststeht. Der Ausgabepreis 
darf nach der Ermächtigung den nach anerkannten finanzma-
thematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert 
nicht wesentlich unterschreiten. Es gilt also nichts anderes als 
bei einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts 
gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 des Aktiengesetzes. 

Vorstand und Aufsichtsrat werden jeweils prüfen, ob ein 
Schutz vor Verwässerung gewährleistet ist. Dies kann da-
durch geschehen, dass ein Gutachten einer Investmentbank 
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Frage des Ver- 
wässerungseffekts eingeholt wird. 

Auf die in der Ermächtigung vorgesehene Begrenzung auf 
10% des Grundkapitals werden Vorstand und Aufsichtsrat fol-
gende Aktien anrechnen: 

 •  Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächti- 
   gung gemäß oder in sinngemäßer Anwendung von  
   § 186 Abs. 3 Satz 4 des Aktiengesetzes unter Aus- 
   schluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgege- 
   ben werden, und 

 •  Aktien, die zur Bedienung von Schuldverschreibun 
   gen mit Wandlungs- oder Optionsrechten aufgrund  
   anderer Ermächtigungen ausgegeben werden oder  
   auszugeben sind, sofern und soweit die Schuldver- 
   schreibungen während der Laufzeit dieser Ermächti- 
   gungen in sinngemäßer Anwendung von § 186 Abs.  
   3 Satz 4 des Aktiengesetzes unter Ausschluss des  
   Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben werden. 
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Das bedingte Kapital wird benötigt, um die mit den Teilschuld-
verschreibungen verbundenen Wandlungs- und Optionsrechte 
zu bedienen. 

Der Wandlungs- oder Optionspreis für eine neue Aktie wird 
vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Be-
rücksichtigung der Marktverhältnisse bei der Ausgabe der 
Teilschuldverschreibungen festgelegt und darf 80% des in der 
Ermächtigung angegebenen ungewichteten Durchschnittskur-
ses nicht unterschreiten. 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß 
§§	203	Abs.	2	Satz	2,	186	Abs.	4	Satz	2	AktG	zu	Punkt	8	der	
Tagesordnung

Die in Punkt 8 der Tagesordnung vorgeschlagene Schaffung 
eines neuen genehmigten Kapitals soll den Vorstand in die 
Lage versetzen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats kurzfristig 
auf auftretende Finanzierungserfordernisse zum Erhalt oder 
der Verbreiterung der Eigenkapitalbasis reagieren zu können. 
Es liegt im Interesse der Gesellschaft, dass sie über eine mög-
lichst umfassende Flexibilität bei ihrer Unternehmensfinanzie-
rung verfügt. Die beantragte Ermächtigung ersetzt die bislang 
bestehende Ermächtigung mit weitgehend vergleichbarer Aus-
gestaltung.

Die unter Punkt 8 der Tagesordnung erbetene Ermächtigung 
soll ein genehmigtes Kapital in Höhe von EUR 6.813.940,00 
schaffen, bei dessen Ausnutzung den Aktionären grundsätz-
lich ein Bezugsrecht zusteht. Die vorgeschlagene Ermächti-
gung sieht jedoch auch die Möglichkeit des Ausschlusses des 
gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre vor.

Der Ausschluss des Bezugsrechts zum Ausgleich von Spitzen-
beträgen (lit. a)) ist dabei aus technischen Gründen erforder-
lich, da sonst im Einzelfall ein glattes Beteiligungsverhältnis 
nicht hergestellt werden kann. Dies erleichtert die Abwicklung 
des Bezugsrechts der Aktionäre.

Soweit das Bezugsrecht zur Ausgabe von Arbeitnehmer- 
aktien ausgeschlossen werden kann (lit. b)), erfolgt dies im 
Rahmen der in § 71 Abs. 1 Nr. 2 AktG und § 192 Abs. 2 Nr. 
3 AktG vorgesehenen Ziele, insbesondere der Bindung der 
Mitarbeiter an ihr Unternehmen und der Motivation der Mit-
arbeiter. Der Ausgabebetrag wird unter Berücksichtigung des 
Börsenkurses zum Ausgabezeitpunkt und unter Berücksichti-
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gung der Interessen der Gesellschaft und der Aktionäre fest-
gesetzt.
 
Der Beschlussvorschlag zum Ausschluss des Bezugsrechts 
beim Erwerb von Beteiligungen und anderen Unternehmen 
oder Unternehmensteilen gegen Überlassung von Aktien 
(lit. c)) soll der Gesellschaft die Möglichkeit geben, im Inte-
resse der Aktionäre ohne Beanspruchung der Börse eigene 
Aktien der Gesellschaft kurzfristig für den Erwerb von 
Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen zur Verfü-
gung zu haben. 

Beim Ausschluss des Bezugsrechts werden, wenn die Kapi-
talerhöhung gegen Bareinlagen 10% des Grundkapitals nicht 
überschreitet und der Ausgabekurs den Börsenkurs der Akti-
en nicht wesentlich unterschreitet (lit. d)), die Vermögens- wie 
auch die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre auf der Grund-
lage des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG angemessen gewahrt, da 
eine Bindung an den Börsenkurs besteht und sich die Er-
mächtigung auf insgesamt höchstens zehn vom Hundert des 
Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt. Darauf anzurech-
nen sind Aktien, die aufgrund einer Ermächtigung der Haupt-
versammlung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 
Nr. 8 AktG erworben und unter Ausschluss des Bezugsrechts 
gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gegen bar veräußert wur-
den, sowie die Aktien, die zur Bedienung von Schuldverschrei-
bungen mit Wandel- oder Optionsrechten (bzw. Wandlungs-
pflichten) ausgegeben wurden oder auszugeben sind, wenn 
diese unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf 
Schuldverschreibungen in entsprechender Anwendung von 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden. Jedoch soll 
das Bezugsrecht nur insoweit ausgeschlossen werden, so-
weit die Aktien nicht durch ein bedingtes Kapital den Inhabern 
von Schuldverschreibungen mit Wandel- oder Optionsrechten 
(bzw. Wandlungspflichten) gewährt werden können. 

Schließlich soll der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichts-
rats zum Ausschluss des Bezugsrechts ermächtigt sein, 
soweit dies erforderlich ist, um Inhabern von noch zu bege-
benden Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen im 
Rahmen eines Verwässerungsschutzes ein Bezugsrecht in 
dem Umfang gewähren zu können, wie es ihnen nach Aus-
übung des Wandlungs- bzw. Optionsrechts als Aktionäre zu-
stehen würde (lit.e)). Auf diese Weise kann vermieden werden, 
dass bei einer während der Laufzeit der Wandel- und/oder Op-
tionsschuldverschreibungen durchgeführten Kapitalerhöhung, 
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bei der den Aktionären ein Bezugsrecht eingeräumt wird, der 
Wandlungs- bzw. Optionspreis nach den Regelungen zu ermä-
ßigen ist, die üblicherweise in Schuldverschreibungsbedingun-
gen für den Verwässerungsschutz vorgesehen werden.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR  
13.627.881 ist am Tag der Einberufung dieser Hauptversamm-
lung eingeteilt in 13.627.881 auf den Inhaber lautende Stück-
aktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl 
der Aktien und Stimmrechte beträgt daher 13.627.881.
 
Aus eigenen Aktien steht der Gesellschaft kein Stimmrecht zu. 
Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung 615 eigene 
Aktien. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten 
Aktien beträgt im Zeitpunkt der Einberufung daher 13.627.266.

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts sind nach § 16 der Satzung der Gesellschaft 
diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines 
Nachweises ihres Aktienbesitzes, ausgestellt durch ein de-
potführendes Institut, in deutscher oder englischer Sprache in 
Textform (§ 126b BGB) bei nachfolgend bezeichneter Anmel-
destelle angemeldet haben:

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10 
80637 München 
Fax-Nr.: (+49) (0)89 21027 289
E-Mail: meldedaten@haubrok-ce.de 

Die Anmeldung hat der oben bezeichneten Anmeldestelle der 
DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft mindestens 
sechs Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, wobei der 
Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs der 
Anmeldung nicht mitzurechnen sind, d. h. spätestens bis zum 
Ablauf des 19.06.2014, 24.00 Uhr, zuzugehen.

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen hat sich der Nach- 
weis des Aktienbesitzes auf den Beginn des 21. Tages 
vor der Hauptversammlung (sog. Nachweisstichtag), 
d.h. den 05.06.2014, 0.00 Uhr, zu beziehen und ist in deut-
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scher oder englischer Sprache in Textform (§ 126b BGB) zu 
erbringen. 

Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimm-
rechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem An-
teilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem 
Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit 
des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen 
oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem 
Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des 
Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs 
am Nachweisstichtag maßgeblich. Entsprechendes gilt für 
den Erwerb nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum 
Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach 
Aktionär werden, sind für die von ihnen gehaltenen Aktien nur 
teilnahme- und stimmberechtigt, soweit sie sich von dem bis-
herigen Aktionär bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung 
ermächtigen lassen.

Die Aktionäre erhalten für die erfolgte Anmeldung unter Nach-
weis ihres Anteilsbesitzes eine Eintrittskarte. Die Eintrittskar-
ten sind lediglich organisatorische Hilfsmittel und keine Vor-
aussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder 
die Ausübung des Stimmrechts. Um den rechtzeitigen Erhalt 
der Eintrittskarten sicherzustellen, werden die Aktionäre ge-
beten, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises ihres 
Anteilsbesitzes an oben bezeichnete Anmeldestelle Sorge zu 
tragen.

Stimmrechtsvertretung durch Bevollmächtigte

Teilnahme- und stimmberechtigte Aktionäre können ihr Stimm-
recht und ihre sonstigen Rechte in der Hauptversammlung 
durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut 
oder durch eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Be-
vollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, kann die Ge-
sellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Voll-
machtserteilung durch in der Hauptversammlung anwesende 
oder vertretene Aktionäre an anwesende Mitaktionäre oder 
anwesende Aktionärsvertreter oder die Stimmrechtsvertreter 
der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft sind 
ebenfalls möglich. 

Die Erteilung der Vollmacht und ihr Widerruf sowie der Nach-
weis der Bevollmächtigung gegenüber der DEAG Deutsche 
Entertainment Aktiengesellschaft bedürfen der Textform 
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(§ 126b BGB). Bei der Bevollmächtigung von Kreditinstituten, 
Vereinigungen von Aktionären oder diesen nach § 135 Abs. 
8 AktG bzw. §§ 135 Abs. 10 i.V.m. 125 Abs. 5 AktG gleich-
gestellte Personen können Besonderheiten zu beachten sein, 
welche bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen 
sind. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein Kreditinstitut, 
eine Vereinigung von Aktionären oder diesen nach § 135 Abs. 
8 AktG bzw. §§ 135 Abs. 10 i.V.m. 125 Abs. 5 AktG gleichge-
stellte Personen bevollmächtigen wollen, mit diesen Institutio-
nen oder Personen ab.

Auf der Rückseite der Eintrittskarte, auf Wunsch auch ge-
sondert durch Anforderung bei der oben unter „Teilnahmebe-
dingungen“ genannten Anmeldestelle der DEAG Deutsche 
Entertainment Aktiengesellschaft, erhalten die Aktionäre ein 
Formular zur Bevollmächtigung Dritter. Ein Vollmachtsformu-
lar zur Erteilung von Vollmachten an Dritte steht auch unter 
www.deag.de -> Investor Relations -> Hauptversammlung -> 
2014  zur Verfügung. Eine Verpflichtung zur Verwendung des 
von der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft 
angebotenen Formulars besteht nicht.

Die Bevollmächtigung kann nachgewiesen werden durch Vor-
lage des Vollmachtsnachweises bei der Einlasskontrolle am 
Tag der Hauptversammlung oder durch die vorherige Übermitt-
lung des Nachweises der Bevollmächtigung und/oder der Voll-
macht selbst per Post, Telefax oder E-Mail an die oben unter 
„Teilnahmebedingungen“ genannte Anschrift, Telefaxnummer 
bzw. E-Mail-Adresse. Auch der Widerruf einer bereits erteilten 
Vollmacht kann auf den vorgenannten Übermittlungswegen 
unmittelbar der Gesellschaft gegenüber erklärt werden oder 
durch persönliches Erscheinen auf der Hauptversammlung 
erfolgen. Der Nachweis einer in bzw. während der Hauptver-
sammlung erteilten Bevollmächtigung kann dadurch geführt 
werden, dass der Aktionär den Nachweis an der Ausgangs-
kontrolle vorweist.

Stimmrechtsvertreter der DEAG Deutsche Entertainment 
Aktiengesellschaft
 
Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft 
möchte den teilnahme- und stimmberechtigten Aktionären 
die persönliche Wahrnehmung ihrer Rechte erleichtern und 
bietet an, von der DEAG Deutsche Entertainment Aktienge-
sellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertre-
ter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. 
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Die teilnahme- und stimmberechtigten Aktionäre, die den von 
der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft be-
nannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möch-
ten, müssen sich fristgerecht angemeldet haben. Sie erhal-
ten dann eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Um den 
rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte sicherzustellen, sollte die 
Bestellung möglichst frühzeitig bei der Depotbank eingehen. 
Die Stimmrechtsvertreter werden die Stimmrechte der Aktio-
näre entsprechend den ihnen erteilten ausdrücklichen Wei-
sungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten ausüben. 

Mit der Eintrittskarte, auf Wunsch auch gesondert durch An-
forderung bei der oben unter „Teilnahmebedingungen“ ge-
nannten Anmeldestelle der DEAG Deutsche Entertainment 
Aktiengesell  schaft erhalten die Aktionäre ein Formular zur 
Erteilung der Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Ge-
sellschaft und von Weisungen an diese zu den Punkten der 
Tagesordnung. Vollmacht und Weisungen an die von der 
DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter können im Wege der Textform (§ 126b 
BGB) per Post, Telefax oder E-Mail an die oben unter „Teil-
nahmebedingungen“ genannte Anschrift, Telefaxnummer bzw. 
E-Mail-Adresse erteilt werden. 

Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft 
wird die Vollmachtserklärung für die Dauer von drei Jah-
ren nachprüfbar festhalten. Soweit von der DEAG Deutsche 
Entertainment Aktiengesellschaft benannte Stimmrechtsver-
treter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall 
Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. 
Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Die Stimm-
rechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustim-
men.

Erhalten die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-
vertreter auf mehreren Übermittlungswegen Vollmacht und 
Weisungen, werden diese in folgender Reihenfolge be-
rücksichtigt: per E-Mail, per Telefax und zuletzt in Papier-
form eingehende Vollmachten mit Weisungen. Bei nicht 
ordnungsgemäß erteilten Vollmachten werden die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter die Stimmen 
in der Hauptversammlung nicht vertreten. Soweit Weisungen 
nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, 
werden in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren die 
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter sich der Stim-
me enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. 
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Die Stimmrechtsvertreter dürfen das Stimmrecht bei im Vor-
feld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen  
(z. B. bei Verfahrensanträgen) nicht ausüben. In Abhängigkeit 
vom Abstimmungsverfahren werden die weisungsgebunde-
nen Stimmrechtsvertreter sich in diesen Fällen der Stimme 
enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Entspre-
chendes gilt bei der Abstimmung über einen Gegenantrag. 
Die Beauftragung der von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter zur Widerspruchserklärung sowie zur An-
trag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen. Sollte zu einem 
Tagesordnungspunkt eine Ein-zelabstimmung stattfinden, gilt 
eine hierzu erteilte Weisung ohne zusätzliche Einzelangaben 
entsprechend für jeden einzelnen Unterpunkt. 

Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemelde-
ten und in der Hauptversammlung erschienenen Aktionären 
an, die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
auch in der Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimm-
rechts zu bevollmächtigen.

Nähere Einzelheiten zur Teilnahme an der Hauptversamm-
lung sowie zur Vollmachts- und Weisungserteilung erhalten 
die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte zugesandt. 
Ein Formular zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen an 
die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft steht auch unter 
www.deag.de -> Investor Relations -> Hauptversammlung -> 
2014 zur Verfügung.

Rechte der Aktionäre gemäß §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 
und 131 Abs. 1 AktG

Anfragen, Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären 
gemäß §§ 126 Abs. 1 und 127 AktG

Aktionäre können der DEAG Deutsche Entertainment Ak-
tiengesellschaft Gegenanträge gegen einen Vorschlag 
von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten 
Punkt der Tagesordnung machen sowie Wahlvorschlä-
ge übersenden. Anfragen, Gegenanträge (§ 126 AktG) 
und Wahlvorschläge (§ 127 AktG) von Aktionären zu einem 
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bestimmten Tagesordnungspunkt sind ausschließlich an die 
nachfolgend genannte Anschrift bzw. Adresse zu richten:

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft
z. Hd. Herrn Daniel Rothammer
Potsdamer Str. 58
10785 Berlin
Fax-Nr.: (+49) (0)30 81075 619 
E-Mail: hauptversammlung@deag.de

Anderweitig adressierte Gegenanträge werden nicht be-
rücksichtigt. Gegenanträge, die bis spätestens zum Ablauf 
des 11.06.2014 (24.00 Uhr) unter der angegebenen Adres-
se eingehen, werden vorbehaltlich § 126 Abs. 2 und 3 AktG 
einschließlich des Namens des Aktionärs und der Begrün-
dung allen Aktionären im Internet unter www.deag.de -> In-
vestor Relations -> Hauptversammlung -> 2014 unverzüglich 
zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwal-
tung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse 
veröffentlicht. Ein Gegenantrag und seine Begründung brau-
chen unter den Voraussetzungen des § 126 Abs. 2 Satz 1 
AktG nicht zugänglich gemacht zu werden, die Begründung 
eines Gegenantrags gemäß § 126 Abs. 2 Satz 2 AktG nicht, 
wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.

Diese Regelungen gelten gemäß § 127 AktG für den Vor-
schlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 
oder Abschlussprüfern sinngemäß. Solche Vorschläge müs-
sen jedoch nicht begründet werden. 

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß §§ 122 
Abs. 2 i.V.m. 124 Abs. 1 Satz 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des 
Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 
erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Ta-
gesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Das Ver-
langen muss schriftlich an den Vorstand der DEAG Deutsche 
Entertainment Aktiengesellschaft gerichtet werden und muss 
der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft bis 
spätestens zum Ablauf des 26.05.2014 (24.00 Uhr) zugehen.  
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Ein entsprechendes Verlangen ist an folgende Adresse zu 
richten:

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft
z. Hd. Herrn Daniel Rothammer
Potsdamer Str. 58
10785 Berlin

Später zugegangene oder anderweitig adressierte Er-
gänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt. Der An-
trag ist von allen Aktionären, die zusammen den zwan-
zigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag 
von EUR 500.000,00 erreichen, zu unterzeichnen. Jedem 
neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Be-
schlussvorlage beiliegen. Die Antragsteller haben gemäß 
§§ 122 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 1 i.V.m. 142 Abs. 2 Satz 
2 AktG nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei Mona-
ten vor dem Tag der Hauptversammlung, also mindestens seit 
dem 26.03.2014 (0.00 Uhr), Inhaber der Aktien sind und dass 
sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstandes über das 
Ergänzungsverlangen halten.

Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktio-
närsvertreter verlangen, dass der Vorstand Auskunft über 
Angelegenheiten der DEAG Deutsche Entertainment Aktien-
gesellschaft gibt, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung 
des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die 
Pflicht zur Auskunft erstreckt sich auch auf die rechtlichen 
und geschäftlichen Beziehungen der DEAG Deutsche Enter- 
tainment Aktiengesellschaft zu einem verbundenen Unter- 
nehmen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung 
des Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist. Aus-
kunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich 
mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen. Unter be-
stimmten, in § 131 Abs. 3 AktG näher ausgeführten Umstän-
den, darf der Vorstand die Auskunft verweigern, z. B. soweit 
die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer 
Beurteilung geeignet ist, der DEAG Deutsche Entertainment 
Aktiengesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen ei-
nen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen. 
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Weitergehende Erläuterungen

Weitergehende Erläuterungen der vorstehend genannten 
Aktionärsrechte nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 
Abs. 1 AktG, finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter www.deag.de -> Investor Relations -> Hauptversamm-
lung -> 2014.

Unterlagen	 zur	 Hauptversammlung	 und	 Informationen	
nach § 124a AktG

Diese Einberufung der Hauptversammlung, die zugänglich 
zu machenden Unterlagen, Anträge und Vorschläge von Ak-
tionären sowie weitere Informationen nach § 124a AktG sind 
ab dem Tag dieser Einberufung auf der Internetsei-
te der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft 
unter www.deag.de -> Investor Relations -> Hauptversamm-
lung -> 2014 zugänglich und können auf Wunsch herunterge-
laden werden. Sämtliche der Hauptversammlung gesetzlich 
zugänglich zu machende Unterlagen werden in der Hauptver-
sammlung zur Einsichtnahme ausliegen.

Mitteilungsversand nach § 125 AktG

Gemäß § 15 Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft ist der An-
spruch des Aktionärs auf Übermittlung der Mitteilung nach 
§ 125 AktG auf die Form der elektronischen Übermittlung be-
schränkt. Sofern ein Kreditinstitut die Mitteilungen nach § 125 
AktG nicht elektronisch an die Aktionäre übermitteln kann, hat 
der Vorstand beschlossen, die Mitteilungen auch in herkömm-
licher gedruckter Papierform übermitteln zu lassen.

Berlin, im Mai 2014
DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft
Der Vorstand
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